
 

Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 
 

(&) 
 
An die  
Mitglieder 
des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 
Gleichstellung 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Turski 
Tel. 05 61/7 87.12 26 
Fax 05 61/7 87.21 82 
E-Mail: andrea.turski@stadt-kassel.de 

 
Kassel, 19. September 2012 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 4. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung 
lade ich ein für 
 

Donnerstag, 27. September 2012, 17:00 Uhr, 
Kommissionszimmer I, Rathaus, Kassel. 

 
 
Tagesordnung: 
 
 
1. Rechtsextreme Gruppierungen und Straftaten 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.06.2012 
Bericht des Magistrats 
101.17.508 

 
2. Städtische Werke AG 

Gründung der Leizener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH 
Gründung der Leizener Biogas GmbH u. Co. KG 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.587 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen) 

 
3. Änderung der Straßenbeitragssatzung 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.310 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen) 

 
4. Informationsfreiheitssatzung 

Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Jörg-Peter Bayer 
- 101.17.390 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen) 

 
5. Expertenanhörung "Kastrationspflicht bei Katzen" 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Christine Hesse 
- 101.17.528 -  
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6. Extremistische Gruppierungen und Straftaten in Kassel 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Bodo Schild 
- 101.17.529 -  

 
7. Aufklärung der Vorgänge um die Einrichtung eines Trinkraums 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
- 101.17.563 -  

 
8. Straßenbeiträge für Eisenbahnweg 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Wolfram Kieselbach 
- 101.17.565 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen) 

 
9. Einrichtung einer anonymen Spurensicherung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Gabriele Jakat 
- 101.17.590 -  

 
10. Häusliche Gewalt 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Kerstin Linne 
- 101.17.599 -  

 
11. Trennung und Scheidung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Gabriele Jakat 
- 101.17.600 -  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Stefan Kortmann 
Vorsitzender 
 
 



 

 

 

Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 
Gleichstellung 

(&) 
 
Kassel, 14. Dezember 2012

 

Niederschrift 
über die 4. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung 
am Donnerstag, 27. September 2012, 17:00 Uhr, 

im Kommissionszimmer I, Rathaus, Kassel 
 
 
Anwesende:  
 
Mitglieder 
Stefan Kortmann, Vorsitzender, CDU 
Doğan Aydın, Mitglied, SPD 
Gabriele Jakat, Mitglied, SPD 
Dr. Günther Schnell, Mitglied, SPD (Vertretung für Dr. Manuel Eichler) 
Norbert Sprafke, Mitglied, SPD 
Harry Völler, Mitglied, SPD 
Christine Hesse, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Dr. Andreas Jürgens) 
Thomas Koch, Mitglied, B90/Grüne 
Dorothee Köpp, Mitglied, B90/Grüne 
Boris Mijatovic, Mitglied, B90/Grüne 
Wolfram Kieselbach, Mitglied, CDU 
Waltraud Stähling-Dittmann, Mitglied, CDU (Vertretung für Birgit Trinczek) 
Axel Selbert, Mitglied, Kasseler Linke 
Dr. Bernd Hoppe, Mitglied, parteilos 

 
Teilnehmer mit beratender Stimme 
Luigi Zisa, Vertreter des Ausländerbeirates 

 
Magistrat 
Jürgen Kaiser, Bürgermeister, SPD 

 
Schriftführung 
Andrea Turski, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 
Entschuldigt: 
Frank Oberbrunner, 1. stellvertretender Vorsitzender, FDP 
Bernd Wolfgang Häfner, Stadtverordneter, Freie Wähler 

 
Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 
Dr. Ute Giebhardt, Frauenbüro 
Susanne Zinke, Geschäftsführung Präventionsrat 
Wolfgang Schwerdtfeger, Dezernat -III- 
Ferdinand Peter, Rechtsamt 
Dr. Sandra Büchsel, Rechtsamt 
Nina Djamali, Rechtsamt 
Rolf Hedderich, Kämmerei und Steuern 
Hans-Jürgen Lengemann, Bauverwaltungsamt 
Uwe Bischoff, Straßenverkehrs- und Tiefbau 
Gerd Walther, Behindertenbeirat 

 
 
 



 
 

 

Niederschrift zur 4. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung vom 
27. September 2012 Seite 2 

 
Tagesordnung: 
 
 
 

1. Rechtsextreme Gruppierungen und Straftaten                                                101.17.508 
 

 

2. Städtische Werke AG, Gründung der Leizener Biogas Verwaltungs- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH, Gründung der Leizener Biogas GmbH u. 
Co. KG 

101.17.587 

 
 

3. Änderung der Straßenbeitragssatzung 101.17.310 
 

 

4. Informationsfreiheitssatzung 101.17.390 
 
 

5. Expertenanhörung "Kastrationspflicht bei Katzen" 101.17.528 
 

 

6. Extremistische Gruppierungen und Straftaten in Kassel 101.17.529 
 

 

7. Aufklärung der Vorgänge um die Einrichtung eines Trinkraums 101.17.563 
 
 

8. Straßenbeiträge für Eisenbahnweg 101.17.565 
 

 

9. Einrichtung einer anonymen Spurensicherung 101.17.590 
 
 

10. Häusliche Gewalt 101.17.599 
 

 

11. Trennung und Scheidung 101.17.600 
 

 
Vorsitzender Kortmann eröffnet die mit der Einladung vom 19.09.2012 ordnungsgemäß einberufene 
4. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung, begrüßt 
die Anwesenden hierunter besonders Herrn Bodo Koch, Leiter der Zentralen Kriminalinspektion, und 
Herrn Harald Goldmann, Leiter des Staatsschutzkommissariats, beide Polizeipräsidium Nordhessen. 
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
 
Zur Tagesordnung 
Auf Antrag von Stadtverordnetem Dr. Schnell, SPD-Fraktion, wird der Tagesordnungspunkt 
5. „Expertenanhörung“ Kastrationspflicht bei Katzen 
 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
 - 101.17.528 - 
vorgezogen und nach Tagesordnungspunkt 2 behandelt sowie der Tagesordnungspunkt 
8. Straßenbeiträge für Eisenbahnweg 
 Antrag der CDU-Fraktion 
 - 101.17.565 - 
abgesetzt. 
 
Die so geänderte Tagesordnung wird von Vorsitzendem Kortmann festgestellt. 
 
 
1. Rechtsextreme Gruppierungen und Straftaten 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.06.2012 
Bericht des Magistrats 
101.17.508 

 
Beschluss 
 

Der Magistrat wird gebeten, Vertreterinnen/Vertreter des Polizeipräsidium Nordhessen zu 
einer der kommenden Ausschusssitzungen einzuladen, um über den Stand zu 
rechtsextremistischen Straftaten und Aktivitäten rechtsextremer Gruppierungen in Nordhessen 
zu berichten. 

 
Der Bericht des Magistrats wird von den Herren Koch und Goldmann, beide Polizeipräsidium 
Nordhessen, anhand einer Power-Point-Präsentation gegeben. Hierzu bekommen die Mitglieder des 
Ausschusses ein Handout. Im Anschluss an die Präsentation werden die Fragen der 
Ausschussmitglieder von Herrn Koch, Herrn Goldmann und Bürgermeister Kaiser beantwortet. 
 
Der Bericht der Vertreter des Polizeipräsidiums Nordhessen wird zur Kenntnis genommen. 
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2. Städtische Werke AG 
Gründung der Leizener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH 
Gründung der Leizener Biogas GmbH u. Co. KG 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.587 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Gründung der Leizener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH mit einem 
Stammkapital von 25.000 € durch die Städtische Werke AG wird nach Maßgabe des 
beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zugestimmt. 
 

2. Der Gründung der Leizener Biogas GmbH & Co. KG durch die Städtische Werke AG als 
Kommanditistin wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages 
(Anlage 2) zugestimmt. 
 

3. Der Beteiligung weiterer Gesellschafter an der Leizener Biogas Verwaltungs- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH und der Leizener Biogas GmbH & Co. KG wird zugestimmt. 
 

4. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen Erklärungen 
in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung 
umfasst auch  die Vornahme etwaiger  redaktioneller  Ergänzungen,  Änderungen,  
Streichungen oder Klarstellungen.“ 

 
Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Piraten 
Ablehnung: Kasseler Linke 
Enthaltung: -- 
Abwesend: FDP 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Städtische Werke AG 
Gründung der Leizener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH 
Gründung der Leizener Biogas GmbH u. Co. KG, 101.17.587, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Harry Völler 
 
 
 
 

5. Expertenanhörung "Kastrationspflicht bei Katzen" 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.528 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
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Der Magistrat wird aufgefordert, in einer Sitzung des Ausschuss für Recht, Sicherheit, 
Integration und Gleichstellung eine Expertenanhörung durchzuführen, um die 
Notwendigkeiten und Möglichkeiten zur Einführung einer Kastrationspflicht von Katzen zu 
erörtern. 
 
Zu der Anhörung sollen VertreterInnen folgender Institutionen eingeladen werden: 
 

 Tierheim 

 Tierschutzverbände 

 Stadt Paderborn 

 Stadt Bad Dürrenberg 

 Rechtsamt Stadt Kassel 

 Landestierärztekammer 
 
 
Stadtverordnete Hesse, B90/Grüne, und Stadtverordneter Dr. Schnell, SPD-Fraktion, begründen den 
gemeinsamen Antrag. 
 
Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
Abwesend: FDP 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 
Expertenanhörung "Kastrationspflicht bei Katzen", 101.17.528, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Christine Hesse 
 
 
 
 

3. Änderung der Straßenbeitragssatzung 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.310 - 

 
 Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, einen Vorschlag zur Ergänzung der Satzung über die 
Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel um einen neuen Paragrafen „Beteiligung“ 
vorzulegen. 
 
Dieser soll die rechtzeitige und umfangreiche Beteiligung der Beitragspflichtigen bei 
entsprechenden Baumaßnahmen mit dem Ziel, betroffene Bürgerinnen und Bürger im Sinne 
von Transparenz und Bürgernähe bei Baumaßnahmen nach dem KAG bestmöglich 
einzubinden, regeln. 
 
Mindestens ist der heute praktizierte Ist-Zustand in der Satzung festzuschreiben. 
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Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, Piraten 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne 
Enthaltung: -- 
Abwesend: FDP 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der geänderte Antrag der CDU-Fraktion betr. Änderung der Straßenbeitragssatzung, 
101.17.310, wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Wolfram Kieselbach 
 
 
 
 

4. Informationsfreiheitssatzung 
Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten 
- 101.17.390 - 

 
 Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung möge folgende Informationsfreiheitssatzung beschließen: 

 
Satzung zur Regelung des Zugangs zu Informationen des eigenen Wirkungskreises der 
Stadt Kassel (Informationsfreiheitssatzung) 
 
Die Stadt Kassel erlässt auf Grund § 5 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 07.März 2005, zuletzt geändert durch § 3 des 
Gesetzes vom 24. März 2010 (GVBl. IS.119), folgende Satzung: 
 
§ 1 Zweck der Satzung  
Zweck dieser Satzung ist es, für alle Bürgerinnen und Bürger und juristischen Personen mit 
Sitz in der Stadt Kassel den freien Zugang zu amtlichen Informationen zu gewährleisten, die 
bei der Stadt Kassel vorhanden sind, und die grundlegenden Voraussetzungen festzulegen, 
unter denen derartige Informationen zugänglich gemacht werden sollen. Der Anspruch richtet 
sich gegen die Stadt Kassel; von der Satzung umfasst sind ausschließlich eigene 
Informationen in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises. Nicht umfasst sind 
Angelegenheiten anderer Körperschaften des privaten oder öffentlichen Rechts, deren 
Mitglied bzw. Beteiligter die Stadt Kassel ist sowie Informationen anderer Behörden, welche 
nicht Bestandteil der eigenen Verwaltungsunterlagen sind. 
 
§ 2 Begriffsbestimmung  
Im Sinne dieser Satzung ist: 
a) amtliche Informationen: jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von 
der Art ihrer Speicherung. Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden 
sollen, gehören nicht dazu; 
b) Dritter: jeder, über den personenbezogene Daten oder sonstige Informationen vorliegen 
c) zuständige Stelle: die Dienststellen der Stadt Kassel, bei der die begehrten amtlichen 
Informationen vorhanden sind. 
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§ 3 Anwendungsbereich  
Alle Bürgerinnen und Bürger und jede juristische Person mit Sitz in der Stadt Kassel haben 
Anspruch auf freien Zugang zu den von dieser Satzung erfassten amtlichen Informationen. 
 
§ 4 Antragstellung  
(1) Der Zugang zu den amtlichen Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag kann 
schriftlich, zur Niederschrift oder in elektronischer Form mit digitaler Signatur gestellt werden. 
Er muss hinreichend bestimmt sein und insbesondere solche Angaben enthalten, die das 
Auffinden der gewünschten Informationen mit angemessenem Aufwand ermöglichen. Sofern 
dem Antragsteller oder der Antragstellerin Angaben zur Umschreibung der begehrten 
Informationen fehlen, hat die Stadt sie zu beraten. Der Darlegung eines rechtlichen Interesses 
oder einer Begründung des Antrags bedarf es nicht. 
 
(2) Der Antrag soll bei der zuständigen Stelle der Stadtverwaltung Kassel gestellt werden. Ist 
die Stelle, bei der ein Antrag gestellt wird, nicht die zuständige Stelle, so ist die zuständige 
Stelle zu ermitteln und der Antrag an diese weiterzuleiten. Die Antragstellerin bzw. der 
Antragsteller ist hiervon formlos zu informieren. § 5 Abs. 2 bleibt unberührt. 
 
(3) Der Antrag muss erkennen lassen, zu welchen Informationen der Zugang gewünscht wird 
und auf einen konkreten Sachverhalt hinweisen. Ist der Antrag zu unbestimmt, so ist dies der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller unverzüglich mitzuteilen und Gelegenheit zur 
Präzisierung des Antrags zu geben. 
 
(4) Mit dem Antrag hat die Antragstellerin bzw. der Antragsteller zu erklären, dass sie bzw. er 
eine Weitergabe seiner/ihrer im Zusammenhang mit der Antragstellung stehenden 
personenbezogener Daten gem. §7 HDSG zustimmt. Dies gilt insbesondere für die 
Beantwortung von Anträgen nach dieser Satzung, welche Anfragen nach dieser Satzung 
betreffen. 
 
§ 5 Ausgestaltung des Informationszugangsanspruchs 
(1) Die Stadtverwaltung Kassel hat nach Wahl der Antragstellerin oder des Antragsstellers 
Auskunft zu erteilen, Akteneinsicht zu gewähren oder die Informationsträger zugänglich zu 
machen, die die beantragten Informationen enthalten. Die Stadtverwaltung kann aus 
wichtigem Grund eine andere als die beantragte Form der Information bestimmen. 
 
(2) Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Akten anderer öffentlicher Stellen, die 
nicht Bestandteil der eigenen Verwaltungsunterlagen werden sollen, so weist die 
Stadtverwaltung Kassel auf diese Tatsache hin und nennt die für die Entscheidung über die 
Einsicht in diese Akten zuständige Stelle. 
 
(3) Die Stadtverwaltung Kassel stellt während der Öffnungszeiten ausreichende zeitliche, 
sachliche und räumliche Möglichkeiten für den Informationszugang zur Verfügung. Die 
Anfertigung von Notizen ist gestattet. Auf die Überlassung oder Zusendung von Kopien oder 
Ausdrucken besteht kein Anspruch. 
 
(4) Soweit Informationsträger nur mit Hilfe von Maschinen lesbar sind, stellt die 
Stadtverwaltung Kassel auf Verlangen der Antragstellerin bzw. des Antragstellers 
maschinenlesbare Informationsträger einschließlich der erforderlichen Leseanweisungen oder 
lesbare Ausdrucke zur Verfügung. 
 
(5) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn die Antragstellerin bzw. der Antragsteller bereits 
über die begehrten Informationen verfügt oder sich diese in zumutbarer Weise aus allgemein 
zugänglichen Quellen beschaffen kann. 
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(6) Wenn für Amtshandlungen nach dieser Satzung Kosten entstehen, weist die 
Stadtverwaltung die Antragstellerin oder den Antragsteller rechtzeitig auf deren 
voraussichtliche Höhe hin. 
 
§ 6 Erledigung des Antrages  
(1) Die Stadtwaltung Kassel macht die begehrten Informationen unverzüglich, spätestens aber 
innerhalb eines Monats zugänglich. 
 
(2) Die Ablehnung eines Antrags oder die Beschränkung des beantragten Zugangs zu 
Informationen ist innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist schriftlich zu erteilen und zu 
begründen. 
 
(3) Soweit Umfang und Komplexität der begehrten Informationen oder sonstige besondere 
Umstände dies rechtfertigen, kann die Frist des Absatzes 1 auf zwei Monate verlängert 
werden. Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist über die Fristverlängerung und deren 
Gründe schriftlich zu unterrichten. 
 
§ 7 Ausschluss und Beschränkung des Anspruchs  
(1) Der Anspruch besteht nicht, soweit dem Bekanntwerden der amtlichen Informationen 
Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche Einzelner 
entgegenstehen. 
 
(2) Der Anspruch besteht insbesondere nicht, soweit und solange  
1. die Erteilung der Informationen das Wohl des Bundes, des Landes, der Kommune oder die 
Landesverteidigung oder innere Sicherheit gefährden würde, 
2. die amtlichen Informationen gesetzlich oder vertraglich geheim zu halten sind, 
3. es sich bei den Informationen um Geheimnisse Dritter, insbesondere nach den jeweils 
gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen um personenbezogene Daten handelt und 
keine Einwilligung i.S.d. §7 HDSG vorliegt, 
4. es sich um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse handelt und der Dritte einer Weitergabe 
nicht ausdrücklich zugestimmt hat, 
5. wenn der Schutz geistigen Eigentums oder das Urheberrecht entgegensteht, 
6. es sich um Entwürfe, Notizen, vorbereitende Stellungnahmen, Protokolle vertraulicher 
Beratungen u. ä. handelt (Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses), 
7. die Preisgabe der Informationen gerichtliche oder behördliche Verfahrensabläufe oder den 
behördlichen Entscheidungsbildungsprozess gefährden könnte oder 
8. durch die Bekanntgabe der Informationen der Verfahrensablauf eines anhängigen Gerichts-
, Ordnungswidrigkeiten-, Disziplinar- oder eines sonstigen behördlichen Verfahrens oder der 
Erfolg eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens beeinträchtigt oder gefährdet würde. 
9. die Voraussetzungen des § 4 (1) auch auf wiederholte Aufforderung seitens der  
zuständigen Stelle nicht erfüllt werden, 
10. der Antragsteller bereits über die begehrten Informationen verfügt oder sich diese in 
zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen selbst beschaffen kann.  
11. die Bekanntgabe mit einem unvertretbaren personellen, zeitlichen oder finanziellen 
Aufwand verbunden wäre. 
12. eine Trennung gem. § 12 nicht oder nur mit nicht vertretbarem Aufwand möglich ist 
13. konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Information zu einer Gefährdung  
der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung verwendet werden soll  
14. der Antrag erkennbar rechtsmissbräuchlich gestellt wird, insbesondere weil er in  
kürzerem Zeitraum wiederholt erfolgt oder querulatorischen, schikanösen oder beleidigenden 
Inhalt hat. 
 
(3) Soweit und solange Informationen aufgrund der vorstehenden Absätze nicht zugänglich 
gemacht werden dürfen, besteht Anspruch auf Zugang zu den übrigen Informationen. 
 
§ 8 Ablehnung der Auskunftserteilung  
(1) Die Ablehnung einer Auskunftserteilung ist grundsätzlich zu begründen. 
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(2) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung, soweit dadurch der 
Zweck der Auskunftsverweigerung (§ 7) gefährdet würde. Die Gründe der 
Auskunftsverweigerung sind in diesen Fällen jedoch aktenkundig zu machen. 
 
(3) Wird die Auskunftserteilung ganz oder teilweise abgelehnt, kann die Antragstellerin bzw. 
der Antragsteller beantragen, dass die Entscheidung durch den Magistrat in nicht öffentlicher 
Sitzung überprüft wird.  
 
§ 9 Trennungsprinzip  
Die Stadt trifft, soweit möglich, geeignete organisatorische Vorkehrungen, damit 
Informationen, die aufgrund der § 7 nicht zugänglich gemacht werden dürfen, ohne 
unverhältnismäßigen Aufwand abgetrennt werden können. 
 
§ 10 Verhältnis zu anderen Informationszugangsrechten  
Rechtsvorschriften, die einen weitergehenden Zugang zu Informationen ermöglichen oder ihre 
Grundlage in besonderen Rechtsverhältnissen haben bleiben unberührt. 
 
§ 11 Kosten  
(1) Für Amtshandlungen aufgrund dieser Satzung werden Kosten (Gebühren und Auslagen) 
erhoben. 
(2) Bei der Bemessung der Gebühren sind der mit der Zugänglichmachung der Informationen 
verbundene Verwaltungsaufwand (Personal- und Sachaufwand) und zusätzlich die Bedeutung 
der Angelegenheit für die Antragstellerin bzw. den Antragsteller zu berücksichtigen. 
 
(3) Die Auskunftserteilung kann von der Zahlung eines angemessenen Kostenvorschusses 
abhängig gemacht werden. 
 
§ 12 Beauftragte/r für die Informationsfreiheit 
Jede Person mit Wohnsitz in Kassel sowie jede juristische Person mit Sitz in Kassel kann die 
Beauftragte/den Beauftragten für die Informationsfreiheit der Stadt Kassel anrufen, wenn sie 
ihr Recht auf Informationsfreiheit oder auf Informationszugang nach dieser Satzung als 
verletzt ansieht. Die Bestimmungen des Hessischen Datenschutzgesetzes über die Aufgaben 
des behördlichen Datenschutzbeauftragten gelten entsprechend. 
 
§ 13 Aktive Veröffentlichungen  
Das Prinzip der maximalen Öffentlichkeit soll Anwendung finden. Alle rechtlichen 
Ermessenspielräume werden ausgeschöpft, um eine frühestmögliche elektronische 
Veröffentlichung aller den Entscheidungsprozessen der Stadtverordnetenversammlung 
zugrunde liegenden Informationen zu ermöglichen. Das Nähere regelt die Hauptsatzung. 
 
§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Kassel in 
Kraft. 

 
 
Stadtverordneter Selbert beantragt den Tagesordnungspunkt wegen Beratungsbedarfs auf die 
nächste Sitzung zu vertagen. Stadtverordneter Dr. Schnell, SPD-Fraktion, und Stadtverordneter 
Mijatovic, B90/Grüne, sprechen sich dagegen aus. 
Vorsitzender Kortmann stellt den Geschäftsordnungsantrag zur Abstimmung. 
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Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei  
Zustimmung: Kasseler Linke, Piraten 
Ablehnung  : SPD, B90/Grüne 
Enthaltung  : CDU 
Abwesend  : FDP 
den 
    Beschluss 
 

Der Geschäftsordnungsantrag der Fraktion Kasseler Linke auf Vertagung des 
Tagesordnungspunktes 4 betr. Informationsfreiheitssatzung wird abgelehnt. 
 
 

Daraufhin gibt Stadtverordneter Selbert eine persönliche Erklärung ab. Er protestiert aufs Schärfste 
gegen das Verhalten der Mehrheit der Ausschussmitglieder, da dem Wunsch einer Fraktion einen 
Tagesordnungspunkt wegen Beratungsbedarfs zu schieben, grundsätzlich entsprochen wird. Er 
verlässt unter Protest die Sitzung. 
 
Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: Piraten 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU 
Enthaltung: -- 
Abwesend: FDP, Kasseler Linke 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der geänderte Antrag des fraktionslosen Stadtverordneten Bayer betr. 
Informationsfreiheitssatzung, 101.17.390, wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 
 
 
 
 

6. Extremistische Gruppierungen und Straftaten in Kassel 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.529 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

7. Aufklärung der Vorgänge um die Einrichtung eines Trinkraums 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.563 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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8. Straßenbeiträge für Eisenbahnweg 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.565 - 

 
Abgesetzt. 
 

9. Einrichtung einer anonymen Spurensicherung 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.590 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

10. Häusliche Gewalt 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.599 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

11. Trennung und Scheidung 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.600 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 
Ende der Sitzung: 19:10 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
Stefan Kortmann Andrea Turski 
Vorsitzender Schriftführerin 



 

-II-/-20- 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.587  Kassel, 5. September 2012 
 
 
 
Städtische Werke AG 
Gründung der Leizener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH 
Gründung der Leizener Biogas GmbH u. Co. KG 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Gründung der Leizener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH mit einem 
Stammkapital von 25.000 € durch die Städtische Werke AG wird nach Maßgabe des 
beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zugestimmt. 
 

2. Der Gründung der Leizener Biogas GmbH & Co. KG durch die Städtische Werke AG als 
Kommanditistin wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages 
(Anlage 2) zugestimmt. 
 

3. Der Beteiligung weiterer Gesellschafter an der Leizener Biogas Verwaltungs- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH und der Leizener Biogas GmbH & Co. KG wird zugestimmt. 
 

4. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen Erklärungen 
in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung 
umfasst auch  die Vornahme etwaiger  redaktioneller  Ergänzungen,  Änderungen,  
Streichungen oder Klarstellungen.“ 

 
 

Begründung: 
 
Die Städtische Werke AG (STW) beabsichtigen, sich am Projekt der Biogaseinspeiseanlage am 
Standort Leizen in Mecklenburg-Vorpommern zu beteiligen. Es ist vorgesehen, ein den bisherigen 
Biogaskonzepten der STW vergleichbares Konzept umzusetzen. 
  
An der Leizener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH wird die STW zunächst 100 % 
übernehmen sowie die Kommanditanteile der KG zu 100 % einbringen. Die GmbH soll als 
Komplementärin die Geschäftsführung der KG ausüben. Die Höhe der in die KG einzubringenden 
haftenden Kommanditeinlage beträgt in der Regel  20 - 30 % des Investitionsvolumens von derzeit 
geschätzten 11 Mio. €. Zusammen mit dem Stammkapital der Verwaltungs-GmbH von  25 T€ ergibt 
sich zu Beginn ein Haftungskapital in Höhe von  2,3  bis  3,4 Mio. €. 
 
Nach Abschluss der aktuell noch laufenden Verhandlungen mit potentiellen Gesellschaftern sind derzeit 
folgende Gesellschafteranteile vorgesehen: 
 
Substratliefernde Landwirte mit 5 bis 15 %, der Anlagenhersteller MT-Energie GmbH mit 10 %, Partner 
aus Energiewirtschaft, Biogasbranche oder Finanzdienstleister mit 35 bis 40 % und die STW mit  35 bis 
40 %. 
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Der Vorstand der STW hat in seinem Schreiben vom 27.07.2012 dieses Konzept näher erläutert 
(Anlage 3). 
 
Das Engagement der lokalen Landwirtschaft in die Gesellschaft ist notwendig und zugleich auch eine 
Bedingung. Die finanzielle Beteiligung der Landwirte bietet die Sicherheit, dass der Substratlieferant 
und Kommanditist eine Person darstellt und die gleichen Ziele verfolgt wie die Gesamtgesellschaft. 
Eine weitergehende Projektdarstellung kann der  Anlage 4  entnommen werden. 
 
Zielsetzung ist, dieses Projekt umgehend zu realisieren und noch in diesem Jahr in Betrieb zu nehmen, 
d.h. der Anlagenbetrieb und die Geschäftsvorfälle sollen frühzeitig in den o.g. Gesellschaften gebündelt 
und von diesen durchgeführt werden, um doppelte Prozesse bei den STW und den Gesellschaften zu 
vermeiden. Deshalb sollen die Gesellschaften bis zur Inbetriebnahme der Gärstrecke und des BHKW 
am Anlagenstandort im Oktober 2012 handlungsfähig sein. Vor diesem Hintergrund soll die Umsetzung 
zügig vorangebracht werden.  
 
Die Wirtschaftlichkeit des Projektes wurde durch den Vorstand geprüft und verspricht lt. Vorstand eine 
angemessene Rendite bei einem begrenzten Risiko, da die Ertragslage mit der Förderung durch das 
Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) abgesichert ist.  
 
Im Rahmen der nach § 121 Abs. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vorgeschriebenen 
Markterkundung wurden die Stellungnahmen der Handwerkskammer (HWK)  und der Industrie- u. 
Handelskammer Kassel (IHK) angefordert.  Die Stellungnahmen sind beigefügt (Anlage 5). 
 
Unter Beachtung des Regionalitätsprinzips im Sinne von § 121 Abs. 5  HGO, sind die berechtigten 
Interessen der betroffenen Belegenheitsgemeinde zu wahren. In diesem Zusammenhang wurde die 
Gemeinde Leizen um eine Stellungnahme zu diesem Investitionsprojekt der STW in Mecklenburg-
Vorpommern gebeten, die als Anlage 6 beigefügt ist. 
 
Diese Beteiligung ist über den Grundsatzbeschluss des Aufsichtsrates der Städtische Werke AG vom 
16.09.2009 zur Ausweitung des Biogasgeschäftes im Hinblick auf die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen gedeckt. Zwischenzeitlich hat sich bei den Investitionskosten aufgrund eines 
größeren BHKW auf dem Anlagenstandort, der hohen Auftragslage bei den Anlagenherstellern und 
durch unvorhersehbare Mehraufwendungen im Tiefbau eine Erhöhung von ursprünglich geplanten 9,5 
Mio.€ auf aktuell 11 Mio. € ergeben. Die Mehrkosten werden lt. Vorstand durch Mehrerlöse und 
Optimierung der Kosten für die Betriebsführung kompensiert. Die geplanten Renditeziele werden 
trotzdem erreicht.  
 
Der Aufsichtsrat der STW hat in seiner Sitzung am 29. Juni 2012 eine Nachgenehmigung  für die 
gestiegenen Investitionskosten beschlossen. 
 
Mit Blick auf den Ausbau der Geschäftsfelder mit überregionalen Geschäftstätigkeiten und weiteren 
mittelbaren Beteiligungen, sind den Möglichkeiten zur Steuerung und Kontrolle durch die 
Beteiligungsverwaltung der Stadt Kassel inzwischen Grenzen gesetzt. Mit Blick auf die 
bundesrechtlichen Regelungen wurden die Bedenken gegen die Maisvergärung und die große 
Entfernung zum Geschäftsgebiet zurückgestellt. Zur Reduzierung des Kapitalbedarfs und der Risiken 
ist die Aufnahme externer Gesellschafter dringend erforderlich. 
 
Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 27. August 2012 beschlossen. 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.310  Kassel, 17. Januar 2012 
 
 
 
Änderung der Straßenbeitragssatzung 
 
 
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.03.2012 Überweisung in die Ausschüsse 
für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen und Recht, Sicherheit, Integration und 
Gleichstellung 
 

Geänderter Antrag 
vom 21. August 2012 

 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, einen Vorschlag zur Ergänzung der Satzung über die 
Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel um einen neuen Paragrafen 
„Beteiligung“ vorzulegen. 
 
Dieser soll die rechtzeitige und umfangreiche Beteiligung der Beitragspflichtigen bei 
entsprechenden Baumaßnahmen mit dem Ziel, betroffene Bürgerinnen und Bürger im 
Sinne von Transparenz und Bürgernähe bei Baumaßnahmen nach dem KAG bestmöglich 
einzubinden, regeln. 
 
Mindestens ist der heute praktizierte Ist-Zustand in der Satzung festzuschreiben. 

 
 

Begründung: 
 
In der Vergangenheit hat es vielfach Kritik an der Informationspolitik des Magistrates bei 
Baumaßnahmen gegeben, die nach dem Kommunalen Abgabengesetzt (KAG) beitragspflichtig 
sind und bei denen für die betroffenen Anlieger oftmals nicht unerhebliche finanzielle Belastungen 
entstehen. Derzeit gibt es in der Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt 
Kassel keine Festlegungen über ein regelhaftes Verfahren mit dem Ziel, betroffene Bürgerinnen 
und Bürger im Sinne von Transparenz und Bürgernähe bei Baumaßnahmen nach dem KAG 
bestmöglich einzubinden. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Nachrichtlich  
Ursprungsantrag vom 17. Januar 2012 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel wird wie folgt geändert:  
 
1. Ein neuer § „Beteiligung“ wird mit untenstehendem Wortlaut in die Satzung aufgenommen 
 

1. Die Beitragspflichtigen werden rechtzeitig, jedoch spätestens 1 Jahr vor Beginn der 
beitragspflichtigen Baumaßnahme, soweit die Gesamtkosten 25.000 € 
überschreiten, über deren Umfang und Art sowie über die für das Grundstück zu 
erwartende Höhe der anfallenden Kosten schriftlich sowie in einer 
Anwohnerversammlung informiert. Grundlage hierfür ist ein von der Verwaltung 
aufgestellter Planungsentwurf, der sich an den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit 
und Sparsamkeit orientiert. 
 

2. In einem Zeitraum von 3 Monaten nach dieser Information ist den Beitragspflichtigen 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, Einwände zu äußern und 
Änderungsvorschläge zu machen. Hierfür erhalten sie Berechtigung zur 
Einsichtnahme in die Planungsunterlagen. 
 

3. Zu den Stellungnahmen, Einwänden und Änderungsvorschlägen der 
Beitragspflichtigen haben die zuständigen Ämter Stellung zu nehmen und im Zuge 
der fachlichen Abwägung zu entscheiden, ob eine Berücksichtigung bei der 
weiteren Planung erfolgen kann. Die Planung ist ggf. entsprechend anzupassen. 
Über die Stellungnahmen der zuständigen Ämter sowie über das 

 
4. Ergebnis der Abwägung sind die Beitragspflichtigen spätestens 1 Monat nach 

Ablauf der Stellungnahme Frist nach Punkt 2 rechtzeitig schriftlich zu informieren. 
 

5. Zur Anhörung im zuständigen Ortsbeirat und zur Beschlussfassung in den 
städtischen Gremien sind neben den aktuellen Planungsunterlagen auch die 
Stellungnahmen, Einwände und Änderungsvorschläge der Beitragspflichtigen sowie 
die entsprechenden Stellungnahmen der Fachämter vorzulegen. 

 
 



 

Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.390  Kassel, 7. März 2012 
 
 
 
Informationsfreiheitssatzung 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Jörg-Peter Bayer 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen und in den Ausschuss für Sicherheit, Recht, 

Integration und Gleichstellung 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung möge folgende Informationsfreiheitssatzung 
beschließen: 

 
§ 1 Anspruch auf Information 
(1) Jeder hat Anspruch auf freien Zugang zu den bei der Stadt Kassel vorhandenen 
Informationen über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Stadt Kassel und 
der von ihr geführten Unternehmen. 
 
(2) Informationen sind alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder in Datenverarbeitungsform oder auf 
sonstigen Informationsträgern festgehaltene Inhalte, Mitteilungen und Aufzeichnungen. 
 
§ 2 Antragstellung 
(1) Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag gewährt. Einer Darlegung rechtlichen 
Interesses oder einer Begründung des Antrages bedarf es nicht. 
 
(2) Der Antrag kann mündlich, schriftlich, zur Niederschrift oder in elektronischer Form bei 
der Stadt Kassel gestellt werden. 
 
(3) Im Antrag sind die gewünschten Informationen zu benennen. Fehlen dem Antragsteller 
Angaben zu einer hinreichenden Bestimmung der gewünschten Information, so hat die 
Stadtverwaltung den Antragsteller zu beraten und ihm Hilfe zu leisten. 
 
§ 3 Entscheidung über den Antrag 
(1) Die Stadt Kassel macht die gewünschten Informationen unverzüglich, spätestens aber 
innerhalb von drei Wochen zugänglich. 
 
(2) Im Falle einer Ablehnung oder Beschränkung des Zugangs von Informationen erteilt die 
Stadt Kassel einen Ablehnungsbescheid mit detaillierter Begründung. 

 
§ 4 Ausgestaltung des Informationszugangs 
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(1) Die Stadt Kassel hat nach Wahl des Antragstellers Auskunft zu erteilen, Akteneinsicht 
zu gewähren oder die Informationsträger zugänglich zu machen, die die begehrten 
Informationen enthalten. 
 
(2) Die Stadt Kassel stellt ausreichende zeitliche, sachliche und räumliche Möglichkeiten für 
den Informationszugang zur Verfügung. Die Anfertigung von Notizen ist gestattet. 
 
(3) Auf Antrag händigt die Stadt Kassel Kopien der Informationsträger, die die begehrten 
Informationen enthalten, aus oder versendet sie an den Antragsteller. 
 
(4) Wenn die begehrten Informationen bereits frei zugänglich im Internet veröffentlicht sind, 
kann die Stadt Kassel ihrer Verpflichtung zur Gewährung des Informationszugangs auch 
erfüllen, indem sie den Antragsteller auf die Internet-Veröffentlichungen unter Angabe der 
Fundstellen verweist. 
 
§ 5 Ausschluss und Beschränkung des Anspruchs 
(1) Der Anspruch besteht nicht, soweit das Bekanntwerden der Informationen dem Wohl 
des Bundes, des Landes oder des Landkreises nachweislich Nachteile bereiten würde. 
 
(2) Der Anspruch besteht auch nicht, soweit die Informationen nach einem Gesetz geheim 
gehalten werden müssen, oder soweit es sich bei den Informationen um Geheimnisse 
Dritter, insbesondere zum persönlichen Lebensbereich gehörende Geheimnisse sowie 
nachweisliche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse handelt. 
 
§ 6 Trennungsprinzip 
(1) Die Stadt Kassel trifft geeignete organisatorische Vorkehrungen, damit Informationen, 
die unter die Schutzbestimmung des § 5 fallen, ohne unverhältnismäßigen Aufwand 
abgetrennt werden können. 
 
(2) Wenn nur Teile des angeforderten Dokuments der Schutzbestimmung des § 5 
unterliegen, werden die übrigen Teile des Dokuments dem Antragsteller zugänglich 
gemacht. 
 
§ 7 Inkrafttreten 
Die Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 

Begründung: 
 
Da es in Hessen bisher kein Informationsfreiheitsgesetz gibt, sind die Kommunen angehalten, 
solche Satzungen auf den Weg zu bringen, um die nötige Transparenz auf Verwaltungsebene 
herzustellen. Nach Ansicht der Gruppe der Piraten im Kasseler Rathaus besteht dieser Anspruch, 
da die Verwaltung durch Steuergelder finanziert wird und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
eine Auskunftspflicht hat, solange diese nicht die Rechte Dritter berührt. 
 
Die erste Fassung dieser Satzung wurde bereits im Jahr 2009 durch den hessischen 
Datenschutzbeauftragten geprüft und stammt von der Alsfelder Alternativen Liste (ALA). 
 
Die Satzung hat den Zweck den Auskunftsanspruch von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber der 
Verwaltung zu stärken. 
 
 
 
Jörg-Peter Bayer 
Stadtverordneter 



 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.528  Kassel, 19. Juni 2012 
 
 
 
Expertenanhörung "Kastrationspflicht bei Katzen" 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, in einer Sitzung des Ausschuss für Recht, Sicherheit, 
Integration und Gleichstellung eine Expertenanhörung durchzuführen, um die 
Notwendigkeiten und Möglichkeiten zur Einführung einer Kastrationspflicht von Katzen zu 
erörtern. 
 
Zu der Anhörung sollen VertreterInnen folgender Institutionen eingeladen werden: 
 

 Tierheim 

 Tierschutzverbände 

 Stadt Paderborn 

 Stadt Bad Dürrenberg 

 Rechtsamt Stadt Kassel 

 Landestierärztekammer 
 
 

Begründung: 
 
Tierschutzvereine und Tierheime der Stadt Kassel beklagen, dass die Anzahl von freilebenden 
Katzen in Kassel sehr zugenommen haben soll. Das Problem der unkontrollierten Vermehrung 
freilaufender Katzen darf nicht weiter ignoriert werden. Tiervereine sowie Tierheime sind an 
Grenzen der Belastbarkeit gekommen, Tiere aufzunehmen, die versorgt werden müssen. Katzen 
können im Jahr bis zu drei Mal jeweils sechs Junge bekommen, wenn sie nicht kastriert sind. Viele 
dieser Katzen werden einfach in Tierheimen abgegeben oder ausgesetzt. Die 
Überlebungschancen für ausgesetzte Katzen mangels Futter und Pflege ist gering, zudem leiden 
sie qualvoll an Infektionen, wie FeLV (Leukose) oder FIV (Katzenaids). 
 
Es gibt das sog. Paderborner Modell, welches eine Kastrations- und Meldepflicht für Katzen 
beinhaltet. Das Modell hat beispielsweise erfolgreich die Stadtverwaltung von Bad Dürrenberg in 
ihrer Gefahrenabwehrverordnung übernommen und folgendermaßen formuliert:  
 
 
 
 
 

http://www.aktiontier.org/index.php?m=13&id=426&sub=736
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Gefahrenabwehrverordnung Bad Dürrenberg § 6 Tierhaltung 
(7) Katzenhalter, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben diese zuvor von einem 
Tierarzt kastrieren zu lassen. Dies gilt nicht für weniger als 5 Monate alte Katzen. Als Katzenhalter 
im vorstehenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt. 
Das Modell wird in Bad Dürrenberg und auch in größeren Städten wie Bonn oder Bremen 
erfolgreich angewendet. Die Kastrationspflicht wird als präventive Maßnahme zur Senkung der 
Zahl freilaufender Katzen verfolgt. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Christine Hesse 
 
 
 
Anke Bergmann  Gernot Rönz 
Stellv. Fraktionsvorsitzende SPD  Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
   
   
   
   
   
   
   

 



 

 

(&) 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.529  Kassel, 15. Juni 2012 
 
 
 
Extremistische Gruppierungen und Straftaten in Kassel 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, Vertreterinnen/Vertreter des Polizeipräsidiums 
Nordhessen zu einer der kommenden Ausschusssitzungen einzuladen, um über die in 
Kassel und Nordhessen aufgetretenen Aktivitäten und Straftaten extremistischer Gruppen 
zu berichten. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bodo Schild 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.563  Kassel, 6. August 2012 
 
 
 
Aufklärung der Vorgänge um die Einrichtung eines Trinkraums 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Aus welchen Gründen wurde der Trinkraum-Container zur befristeten Nutzung erst mit 
mehreren Wochen Verspätung eröffnet? 

 
2. Wer ist hierfür verantwortlich? 

 
3. Welche Kosten sind in dieser Zeit der Nichtnutzung entstanden? 

 
4. Wer trägt diese Kosten? 

 
5. Warum wurden diese unnötigen Kosten nicht vermieden? 

 
6. Treffen Berichte und Aussagen zu, wonach die Betroffenen angekündigt haben, diesen 

Container nicht als Trinkraum nutzen zu wollen? 
 

7. Inwieweit wurde im Vorfeld untersucht, ob und wie ein Trinkraum in Kassel überhaupt von 
den Betroffenen angenommen wird? 

 
8. Wie lange soll die provisorische Container-Lösung höchstens fortgeführt werden? 

 
9. Mit wem wird zurzeit über welchen dauerhaften Standort für einen Trinkraum konkret 

verhandelt? 
 

10. Wer ist zurzeit für die Führungen dieser Verhandlungen und Gespräche auf Seiten der 
Stadt verantwortlich? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

 

(&) 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.565  Kassel, 8. August 2012 
 
 
 
Straßenbeiträge für Eisenbahnweg 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen und in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, 

Integration und Gleichstellung 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, mit der Stadt Vellmar über eine öffentlich rechtliche 
Vereinbarung dahingehend zu verhandeln, dass die Satzung über die Erhebung von 
Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel auch für die in der Stadt Vellmar gelegenen 
Grundstücke Gemarkung Niedervellmar Flur 1, Flurstücke 45/2, 45/1, 113/7, 113/1, 113/2, 
113/5, 113/6 und 150/113 gilt. 

 
 

Begründung: 
 
Der Eisenbahnweg entlang der genannten Vellmarer Grundstücke liegt voll auf Kasseler Gebiet 
und bietet den angrenzenden Vellmarer Grundstücken Vorteile. Insoweit unterscheidet sich die 
Rechtslage nicht von derjenigen des Erschließungsbeitragsrechtes und führen die im Beitragsrecht 
herrschenden Grundsätze der Abgabengleichheit und Vorteilsgerechtigkeit zur gleichmäßigen 
Heranziehung der Grundstückseigentümer. 
 
Zwar ist der Eisenbahnweg erst vor kurzer Zeit erstmalig erstellt worden und erfahrungsgemäß mit 
einem Um- oder Ausbau nicht alsbald zu rechnen. Gleichwohl zeigt der langwierige Rechtsstreit, 
bis hin zum Bundesverwaltungsgericht, um die Heranziehung zu den Erschließungsbeiträgen, 
dass frühzeitig eine Rechtssicherheit und Klarheit für die Bürger zu schaffen ist. 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Wolfram Kieselbach 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.590  Kassel, 7. September 2012 
 
 
 
Einrichtung einer anonymen Spurensicherung 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Magistrat wird aufgefordert, 
 

1. beim Klinikum Kassel die Möglichkeit einer anonymen Spurensicherung – vergleichbar 
zu den entsprechenden Projekten der Städte Bochum, Herne, Bremen, Bonn, Köln – 
einzurichten, und zwar insbesondere für Frauen und Kinder, die Opfer einer (sexuellen) 
Gewalttat geworden sind; 

 
2. dies bei den Trägern der übrigen größeren Kliniken im Stadtgebiet mit gleicher 

Zielrichtung anzuregen. 
 
 

Begründung: 
 
Um gewalttätige Übergriffe, insbesondere gegen die sexuelle Selbstbestimmung in gerichtlichen 
Verfahren beweissicher feststellen zu können, ist es sachgerecht, dass Spuren am Körper 
frühzeitig gesichert werden. 
 
85% der Gewalttaten an Frauen und Kindern finden im sozialen Umfeld statt. Daher scheuen sich 
viele Gewaltopfer, den Täter direkt anzuzeigen und sich rechtsmedizinisch untersuchen zu lassen, 
aus Scham und Angst vor der Befragung und Angst vor dem Täter. Die Dunkelziffer der Taten im 
Bereich sexueller Gewalt ist deshalb sehr hoch. Zwar nehmen Staatsanwaltschaft und Polizei 
schon bisher in diesem Sektor die ihnen obliegenden Ermittlungsaufgaben einschließlich 
derjenigen der Sicherung von Beweismitteln wahr. Diese Behörden können jedoch nur tätig 
werden, wenn sie von einer Straftat erfahren, was aus den geschilderten Umständen heraus nicht 
hinreichend gewährleistet ist. Helfen kann den Betroffenen daher zusätzlich eine anonyme 
Spurensicherung, bei der Spuren gerichtsfest gesichert werden, ohne dass das Opfer seinen 
Namen nennen und den Täter anzeigen muss. 
Diese werden mindestens 10 Jahre aufbewahrt. 
Durch die anonyme Spurensicherung haben die Ermittlungsbehörden, auch bei einer späteren 
Anzeige, die Möglichkeit, auf Spurenmaterial zurückzugreifen. In einem Verfahren verbessert das 
die Ausgangsposition des Opfers erheblich. 
 
Untersucht werden können Spermaspuren, Haare, Kleidung, Haut etc. Auch Fotos von 
Gewaltspuren können gemacht werden. 
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In den Klinken müssen Ärzte auf die Untersuchungsmethoden geschult werden und geben diese 
anonym unter einer Chiffrenummer an die Polizei oder Rechtsmedizin weiter. Den Ärzten sind 
andererseits auch ihre Pflichten gegenüber den Strafverfolgungsbehörden insoweit zu vermitteln, 
als die ärztliche Schweigepflicht nicht unbegrenzt gilt und dass bei der Gefährdung  hochwertiger 
Rechtsgüter eine Offenbarungsbefugnis oder gar eine Offenbarungspflicht bei schwerster 
Kriminalität bestehen kann.  
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Gabriele Jakat 
 
 
 
Anke Bergmann  Gernot Rönz 
Stellv. Fraktionsvorsitzende SPD  Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
   
   
   
   
   
   
   

 



 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
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Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.599  Kassel, 7. September 2012 
 
 
 
Häusliche Gewalt 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
Der Magistrat wird aufgefordert, in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Recht, 
Sicherheit, Integration und Gleichstellung die Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaft 
„Runder Tisch gegen häusliche Gewalt Region Kassel“ vorzustellen und die sich daraus 
ergebenden Vorgehensweisen insbesondere für die Stadt Kassel darzulegen. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Kerstin Linne 
 
 
 
Anke Bergmann  Gernot Rönz 
Stellv. Fraktionsvorsitzende SPD  Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
   
   
   
   
   
   
   

 



 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
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Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.600  Kassel, 7. September 2012 
 
 
 
Trennung und Scheidung 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, über das Konzept, bzw. die Umsetzung für eine 
Anlaufstelle für Alleinerziehende im Ausschuss Recht, Sicherheit, Integration und 
Gleichstellung zu berichten. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Gabriele Jakat 
 
 
 
Anke Bergmann  Gernot Rönz 
Stellv. Fraktionsvorsitzende SPD  Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
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